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Einleitung

Nemo tenetur se ipsum accusare – Niemand ist gehalten, sich selbst anzuklagen.

In einem fairen Strafverfahren ist das Recht des Beschuldigten, selbst 
darüber zu entscheiden, ob er an seiner Verurteilung mitwirkt oder nicht, 
elementares Gut. Das Bundesverfassungsgericht spricht insoweit von einem 
„selbstverständlich vorausgesetzten rechtsstaatlichen Grundsatz“1 und der 
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte vom „Herzstück des Verständ-
nisses von einem fairen Verfahren“2. Die Selbstbelastungsfreiheit gilt damit 
als zentrales Beschuldigtenrecht. Ihre Wurzeln reichen weit zurück in die 
Anfänge des reformierten Strafprozesses; doch auch heute noch ist ihr 
Schutzgehalt mit erheblichen Unsicherheiten verbunden.3 So sind es zum 
einen die Entwicklungen innerhalb des Strafverfahrens, die mit Blick auf 
den Einsatz von Hörfallen und heimlichen Ermittlungsmaßnahmen Schwie-
rigkeiten hervorrufen. Doch auch außerhalb des Strafverfahrens zeichnet 
sich eine Tendenz ab, die vermehrt Probleme aufwirft: Sowohl im Privat- 
als auch im Öffentlichen Recht werden zunehmend Offenbarungspflichten 
normiert. Der Gesetzgeber trifft hier für die jeweilige Rechtsmaterie einen 
interessengerechten Ausgleich, indem er bestehende Informationsgefälle 
zum Schutz gewichtiger Güter angleicht. Die Offenbarungspflichten sind 
dabei umfassender Art, so dass auch belastende Informationen preiszugeben 
sind. Im außerstrafprozessualen Bereich zwingt der Gesetzgeber mithin zur 
Selbstbelastung, obwohl dem Betroffenen in einem anschließenden Strafver-
fahren ein Schweigerecht zusteht. Könnte die außerstrafprozessuale Selbst-
belastung nun in das Strafverfahren eingeführt und dort gegen den Betrof-
fenen verwendet werden, so würde seine Selbstbelastungsfreiheit erheblich 
beeinträchtigt. Eine solche Interessenkollision entspringt bereits dem Insol-
venz-, Arbeits- und Steuerrecht. Mit Normierung einer ärztlichen Fehler-
offenbarungspflicht in § 630c Abs. 2 S. 2 BGB zählt nunmehr auch der 
Behandlungsvertrag zum Problemkreis.

1 BVerfGE 38, 105, 113.
2 EGMR ÖJZ 1996, 627, 628 – Murray vs. the United Kingdom.
3 So formulierte der BGH noch im Jahr 2007 zutreffend: „Über Inhalt und Reich-

weite des Nemo-tenetur-Grundsatzes im Einzelnen besteht – zwischen Literatur und 
Rechtsprechung, aber auch innerhalb der Rechtsprechung – noch keine Einigkeit.“, 
BGHSt 52, 11, 17.
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I. Problemaufriss

Am 26.02.2013 trat das Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patien-
tinnen und Patienten (Patientenrechtegesetz – PatrRG) in Kraft.4 Das PatRG 
kodifiziert die Rechtsprechung zum Behandlungs- und Arzthaftungsrecht 
und verankert diese unter dem neuen Untertitel „Behandlungsvertrag“ in 
den §§ 630a ff. BGB. Ihm liegt das Ziel zugrunde, Transparenz und Rechts-
sicherheit zu schaffen, eine Fehlervermeidungskultur zu fördern sowie die 
Verfahrensrechte des Patienten zu stärken. Patient und Arzt sollen so auf 
Augenhöhe gebracht werden.5 Vor diesem Hintergrund treffen den Behan-
delnden weitreichende Informationspflichten. Gem. § 630c Abs. 2 S. 2 BGB 
muss er nun auch über Behandlungsfehler aufklären; die Vorschrift wird als 
einzig wesentliche Innovation des PatRG eingeordnet.6 Während das Zivil-
recht den Behandelnden so zur umfassenden Information zwingt, besteht 
aus strafrechtlicher Sicht die Gefahr einer Selbstbelastung. Denn im Falle 
eines Behandlungsfehlers kann eine Strafbarkeit wegen fahrlässiger Körper-
verletzung gem. § 229 StGB oder fahrlässiger Tötung gem. § 222 StGB 
drohen. Darüber hinaus kommen auch berufsrechtliche Konsequenzen in 
Betracht; sie können bis hin zum Approbationsentzug reichen. Kurzum: Für 
den Behandelnden kann die Fehleroffenbarung verheerende Folgen haben, 
wenn sie in die Hände der Staatsanwaltschaft gelangt. Der Gesetzgeber hat 
diesen Konflikt erkannt und zu seiner Entschärfung in § 630c Abs. 2 
S. 3 BGB ein Beweisverbot aufgenommen. Die Auskunft des Behandelnden 
darf weder im Straf- noch im Ordnungswidrigkeitenverfahren zu Beweis-
zwecken verwendet werden. 

In der Diskussion um das PatRG hat die Vorschrift des § 630c Abs. 2 S. 2 
und insbesondere S. 3 BGB am meisten Unmut hervorgerufen. Sie ist als 
„völlig verunglückt“7 eingestuft worden oder hat zumindest für 
„Kopfschütteln“8 oder Erstaunen9 gesorgt. Derweil mahnt die Praxis bereits 
„das Ende des Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Patient“10 an; die 
Regelung leiste einer Misstrauenskultur Vorschub.11 Die Kritik richtet sich 
sowohl gegen die Fehleroffenbarungspflicht an sich als auch gegen das 

4 Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten vom 
20. Februar 2013, BGBl. I, S. 277.

5 So	 insgesamt	BT-Drucks.	 17 / 10488,	 S.	1.
6 Gutmann, in: FS-Bergmann, 2015, S. 59, 60.
7 Katzenmeier, SGb 2012, 125, 128.
8 So Jaeger, in: Prütting, Medizinrecht, § 630c BGB, Rn. 13.
9 Vgl. Katzenmeier, MedR 2012, 576, 580; ders., NJW 2013, 817, 819.
10 Neelmeier, Deutsches Ärzteblatt 2012, 1866.
11 Vgl. die Gemeinsame Stellungnahme der Bundesärztekammer und der Kassen-

ärztlichen	Bundesvereinigung	vom	09.03.2012,	S.	4,	13	f.,	abrufbar	unter:	http: /  / www. 
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Beweisverbot des S. 3. Im Fokus steht hier die Frage, ob die Regelung ein 
Beweisverwertungs- oder ein Beweisverwendungsverbot enthält. Während 
Beweisverwertungsverbote ein zentraler Begriff im Strafverfahren sind, hat 
der Gesetzgeber Literatur wie Praxis mit der sporadischen Einführung von 
Beweisverwendungsverboten vor enorme Schwierigkeiten gestellt. So ur-
teilte etwa Jahn anlässlich des 67. Deutschen Juristentages, ihre Dogmatik 
sei „den Kinderschuhen noch nicht entwachsen“.12 Auch rund neun Jahre 
später scheint sich dieser Eindruck bei flüchtigem Blick auf § 630c Abs. 2 
S. 3 BGB zu bestätigen, denn unter den Befürwortern eines Verwendungs-
verbots verbleibt seine Reichweite weiterhin unklar. 

II. Ziel der Arbeit

Ziel der Arbeit ist es, die ärztliche Fehleroffenbarungspflicht und das 
damit verbundene Beweisverbot einer eingehenden Analyse zu unterziehen, 
um so Thesen über Grund und Grenzen aufzustellen. Dazu müssen § 630c 
Abs. 2 S. 2 und S. 3 BGB in den Kontext der bestehenden Offenbarungs-
pflichten eingebettet werden. Die im Rahmen der ärztlichen Fehleroffenba-
rungspflicht erzielten Ergebnisse sollen sodann wiederum für einen Rück-
schluss auf die Reichweite außerstrafprozessualer Beweisverbote fruchtbar 
gemacht werden. Mit der vorliegenden Arbeit soll so ein Beitrag zur Kon-
turierung der außerstrafprozessualen Offenbarungspflichten und ihrer Be-
weisverbote geleistet werden.

III. Gang der Untersuchung 

Die Untersuchung gliedert sich in einen Allgemeinen und einen Besonde-
ren Teil. Im Allgemeinen Teil werden zunächst Grundlagen gesetzt; hier 
steht die Selbstbelastungsfreiheit im Fokus. So liegt dem ersten Kapitel die 
historische Aufarbeitung zu Grunde. Von diesem Standpunkt aus geht das 
zweite Kapitel der Frage nach, worin die rechtliche Grundlage der Selbst-
belastungsfreiheit zu sehen ist. Hierauf aufbauend wird die Schutzwirkung 
von nemo tenetur in strafprozessualer Hinsicht (drittes Kapitel) und im 
Sonderfall der Kollision mit außerstrafrechtlichen Offenbarungspflichten 
(viertes Kapitel) beleuchtet. In Kapitel fünf erfolgt eine Bestandsaufnahme 
der relevanten außerstrafprozessualen Offenbarungspflichten, die schluss-
endlich zu einer Vergleichsgruppe zusammengefasst werden. 

bundesaerztekammer.de / fileadmin / user_upload / downloads / StellBAeK_KBVPatien 
tenrechtegesetz_09032012.pdf. Vgl. auch Katzenmeier, MedR 2012, 576, 580.

12 Jahn, Gutachten C zum 67. Deutschen Juristentag, 2008, C 32.


